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GEMEINDE KÜNTEN 

MERKBLATT IN BAUSACHEN 

Genehmigt durch den Gemeinderat am 07.03.2022 

 

 

BEWILLIGUNGSPFLICHT 

§ 59 BauG 
Bauten, Anlagen und deren Umgestaltung, Erweiterung oder Zweckänderun-
gen sowie die Beseitigung von Gebäuden benötigen eine Bewilligung durch 
die zuständige Behörde. Bei Unklarheiten wird empfohlen, frühzeitig beim 
Bauamt oder der Gemeindekanzlei Auskunft einzuholen. 

 

BEWILLIGUNGSFREIE  
BAUTEN UND ANLAGEN 

§ 49 BauV 

Keine Baubewilligung benötigen 

• im ganzen Gemeindegebiet zum Beispiel: 

o Fahnenstangen; 
o Satellitenempfangsanlagen mit einer Fläche bis zu 0,5 m²; 
o Terrainveränderungen bis zu 0,6 m Höhe oder Tiefe und bis zu 

100 m² Fläche; 
o Aufstellschwimmbecken sowie begehbare Plastiktunnels und 

ähnliche Einrichtungen der Landwirtschaft und des Gartenbaus 
bis zu einer Aufstelldauer von 6 Monaten pro Kalenderjahr. 

• in den Bauzonen zum Beispiel: 

o Einfriedungen bis zu 1,2 m Höhe und Stützmauern bis zu 0,8 m 
Höhe; 

o Erdsonden (siehe Erdwärmenutzung); 
o Anlagen der Garten- und Aussenraumgestaltung wie Fusswege, 

Treppen, Brunnen, Feuerstellen und Gartencheminées, Pflanzen-
tröge, künstlerische Plastiken sowie Teiche mit einer Fläche bis 
10 m². 

 

Kleinstbauten § 49 Abs. 2 lit. d BauV 

Keiner Bewilligung in den Bauzonen bedürfen Kleinstbauten bis zu einer 
Grundfläche von 5 m2 und einer Gesamthöhe von 2,5 m. Wird der Grenzab-
stand von 2 m unterschritten, ist ein Bewilligungsverfahren durchzuführen. 

Beispiele: • Gerätehäuschen und -truhen 

• Garten- und Gewächshäuschen 

• Kinderspielgeräte 
• Hasenställe 

• Fahrradunterstände 

 

BEWILLIGUNGSVERFAHREN Vor Beginn der Bauarbeiten oder der Umnutzung ist bei der Gemeindekanzlei 
ein Baugesuch einzureichen. Die Baugesuchsmappe zur Einreichung eines 
Baugesuchs kann online heruntergeladen oder bei der Gemeindekanzlei als 
gelbe Mappe bezogen werden. Im Minimum umfasst ein Baugesuch immer 
einen Situationsplan 1:500 (einzeichnen Lage und Grenzabstände), einen 
Grundriss 1:100 (Detailvermassung) sowie einen Baubeschrieb (Farbe, Mate-
rialisierung, Visualisierung). Als Plangrundlage werden die online Karten des 
Kantons Aargau empfohlen. Je nach Bauvorhaben sind zusätzliche Unterlagen 
notwendig. 

 

 

https://www.kuenten.ch/verwaltung/abteilungen-amtsstellen/bauamt.html/69
https://www.kuenten.ch/verwaltung/abteilungen-amtsstellen/gemeindekanzlei.html/109
https://www.kuenten.ch/public/upload/assets/384/Baugesuchsmappe.docx
https://www.ag.ch/app/agisviewer4/v1/agisviewer.html
https://www.ag.ch/app/agisviewer4/v1/agisviewer.html
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Ordentliches Verfahren § 60 BauG 

Das Baugesuch wird amtlich publiziert und die Bauunterlagen werden wäh-
rend 30 Tagen bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht aufgelegt. Das Bau-
vorhaben muss profiliert werden. 

 

Vereinfachtes Verfahren § 61 BauG 

Bauten von geringerer Bedeutung, bzw. welche keine öffentlichen Interessen 
tangieren, können mit der Einwilligung der direkten Anstösser ohne öffentli-
che Auflage und Profilierung bewilligt werden. Alternativ ist den direkten An-
stössern Gelegenheit zu geben, innert 30 Tagen Einwendungen zu erheben, 
wenn sie nicht im Voraus schriftlich dem Bauvorhaben zugestimmt haben. 

Beispiele: • Einfriedungen ab 1,2 m Höhe 

• Stützmauer ab 0,6 m Höhe 

• Einzelne Parkplätze 
• Dachfenster- Türen- und Fenstereinbau 

• Pizzaöfen 

• Wärmepumpen 

• Aussenwärmedämmung 

• Whirlpools 
• Tiergehege (Hundebox, Volière etc.) 

• Klein- und Anbauten 

 

Klein- und Anbauten § 19 BauV 

Als Klein- und Anbauten gelten Bauten bis zu einer Grundfläche von 40 m2 
und einer Traufhöhe von 3 m. Bei Pultdächern gilt die Höhenbegrenzung für 
alle Fasadenseiten. Es gilt ein Grenzabstand von 2 m, welcher mit schriftlicher 
Zustimmung der betroffenen Nachbarschaft reduziert oder aufgehoben wer-
den kann. 

Beispiele: • Carports 

• Garagenboxen 

• Sitzplatzüberdachungen 

• Gartenhäuser 

 

Kantonale Zustimmung oder Bewilligung 

Gesuche für Bauten ausserhalb der Bauzone, Bauten, welche die Verkehrs-
verhältnisse auf der Kantonsstrasse K 271 beeinflussen können, sowie Bau-
ten, die den gesetzlichen Abstand gegenüber Gewässern, Wäldern oder der 
Kantonsstrasse nicht einhalten, sind mittels kantonalen Baugesuchsformular 
über die Gemeinde der kantonalen Abteilung für Baubewilligungen einzu-
reichen. Ein vereinfachtes Verfahren ist nicht möglich. 

 

Bereiche mit erhöhten Anforderungen 

In der Dorfzone wird empfohlen sich frühzeitig für eine Voranfrage an den 
kommunalen Ortsbildberater zu wenden. 

 

Wärmepumpen 

Das Aufstellen einer Luft / Wasser-Wärmepumpe ist baubewilligungspflich-
tig, und zwar unabhängig davon, ob die Anlage aussen oder innen aufgestellt 
wird oder ob es sich um eine Split-Anlage handelt. Weitere Informationen 
sind der Broschüre Wärmepumpen – Grundlagen zur Erstellung des BVU zu 
entnehmen. 

 

https://www.ag.ch/de/bvu/bauen/baubewilligungen/bewilligungsablauf/informationen_rund_ums_bauen/gesuchsunterlagen/gesuchsunterlagen_1.jsp
https://www.kuenten.ch/verwaltung/abteilungen-amtsstellen/bauamt.html/69
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bvu/dokumente_2/energie/bauen___energie_1/broschueren/Broschuere_Waermepumpen_Grundlagen_zur_Erstellung.pdf
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Erdwärmenutzung 

Damit Erdwärme mit Erdwärmesonden genutzt werden darf, wird eine Bewil-
ligung benötigt. Zur Standortanalyse und Gesucherstellung steht ein online 
Benutzer-Tool des BVU zur Verfügung. 

 

Solaranlagen 

Betreffend Anforderungen und Bewilligungspraxis von Solaranlagen wird auf 
das Merkblatt Solaranlagen verwiesen. 

 

GEBÜHREN Entscheide in Bausachen sind gebührenpflichtig. Die Ansätze sind dem Bau-
gebührenreglement zu entnehmen. Zur Gebühr kommen je nach Bauvorha-
ben zusätzliche Auslagen, externe Prüfungen, Gutachten oder Expertisen, so-
wie Anschlussgebühren gemäss Wasser- und Abwasserreglement hinzu. 

 

ABSTANDSVORSCHRIFTEN Abstände gegenüber privaten Grundstücken 

 

Hauptbauten haben den Bauzonen entsprechend die Abstände gemäss der 
Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Künten einzuhalten. 

Kleinst-, Klein- und Anbauten haben einen Mindestgrenzabstand von 2 m ein-
zuhalten. Der Abstand kann mit schriftlicher Zustimmung der betroffenen 
Nachbarschaft reduziert oder aufgehoben werden. 

Einfriedungen (Zaun, Sichtschutz), Lärmschutzeinrichtungen und Stützmau-
ern dürfen max. 1,8 m hoch sein und an die Grenze, im gegenseitigen Einver-
ständnis auf die Grenze gesetzt werden. 

Die Grenzabstände für Hecken und Pflanzen richten sich nach § 72 ff. Einfüh-
rungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch des Kantons Aargau. 

 

Abstände gegenüber öffentlichen Strassen und Wege 

Bauten haben gegenüber Gemeindestrassen einen Abstand von 4 m und ge-
genüber von Kantonsstrassen 6 m einzuhalten. 

Einfriedungen bis 0,8 m haben gegenüber Gemeindestrassen einen Abstand 
von 0,6 m und gegenüber von Kantonsstrassen 1 m einzuhalten. 

Einfriedungen von 0,8 bis 1,8 m haben gegenüber Gemeindestrassen einen 
Abstand von 0,6 m und gegenüber von Kantonsstrassen 2 m einzuhalten. 

Der Abstand für Einfriedigungen wird aufgehoben, wo neben der Fahrbahn 
Geh‐ und Radwege liegen. 

Kleinbaute 

A
nb

au
te

 

Hauptbaute 

Hauptwohnseite: 
grosser 

Grenzabstand 
gem. BNO 

 

kleiner 
Grenzabstand 

gem. BNO 
  

2 m 

Einfriedung H = 1,8 m 
an die Grenze 

< 2 m mit Zustimmung 
der Nachbarn 

https://www.ag.ch/de/bvu/umwelt_natur_landschaft/umwelt_1/erdwaermenutzung_1/erdwaermenutzung.jsp
https://www.ag.ch/de/bvu/umwelt_natur_landschaft/umwelt_1/erdwaermenutzung_1/erdwaermenutzung.jsp
https://www.kuenten.ch/public/upload/assets/636/Merkblatt.pdf
https://www.kuenten.ch/public/upload/assets/333/Gebuehrenreglement_Bausachen.pdf
https://www.kuenten.ch/public/upload/assets/333/Gebuehrenreglement_Bausachen.pdf
https://www.kuenten.ch/public/upload/assets/349/bzp_rev_12_06_08_beschl.pdf
https://www.kuenten.ch/public/upload/assets/348/BNO.pdf
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/210.300
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/210.300
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Einfriedungen über 1,8 m gelten als Bauten und haben deren Abstandsvor-
schriften einzuhalten. 

 

Einzelne Bäume haben gegenüber Gemeindestrassen einen Abstand von 
0,6 m und gegenüber von Kantonsstrassen 2 m einzuhalten. 

 

Abstände gegenüber der Landwirtschaftszone 

Gegenüber dem Kulturland ist für Gebäude ein Abstand von 4 m einzuhalten. 
Für Klein- und Anbauten gilt ein reduzierter Kulturlandabstand von 2 m. Die-
ser Grenzabstand kann weder aufgehoben noch reduziert werden. 

Für Gehölze ist ab Gehölzrand ein Grenzabstand von mindestens 0,6 m ein-
zuhalten. 

Für Einfriedungen, Stützmauern und Böschungen beträgt der Mindestab-
stand ebenfalls 0,6 m. 

 

SICHTZONEN Für alle öffentlichen Strassen und Privatstrassen im Gemeindegebrauch mit 
Knoten in einer Ebene sowie Knoten mit Nebenverkehrsflächen (z. B. Grund-
stückausfahrten, Radwege, Feldwege, Parkplätze usw.) sind Sichtzonen ge-
mäss VSS Norm einzuhalten. Die Merkblätter Sicht an Verzweigungen und 
Grundstückszufahrten des bfu sowie Sicht im Strassenraum des BVU geben 
Auskunft über die Umsetzung. 

 

STRASSENREKLAMEN Grundsätzlich bedarf das Anbringen von Strassenreklamen einer strassenver-
kehrsrechtlichen Bewilligung des Gemeinderats. Keiner Bewilligung bedürfen 
Firmenanschriften, Angebotstafeln im Nahbereich von Ladenlokalen und 
temporäre Plakate. Auch grundsätzliche bewilligungsfreie Reklamen haben 
die verbotenen Standorte und Abstandsvorschriften zu beachten. Details 
können dem Merkblatt Richtlinie über Strassenreklamen des BVU entnom-
men werden. 

 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN Bau- und Nutzungsordnung Künten 

Bauzonenplan Künten 

Baugebührenreglement Künten 

Baugesetz Kanton AG 

Bauverordnung Kanton AG 
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https://www.bfu.ch/media/2i1aiozi/bm-021-2016_sicht_an_verzweigungen_und_grundstueckszufahrten.pdf
https://www.bfu.ch/media/2i1aiozi/bm-021-2016_sicht_an_verzweigungen_und_grundstueckszufahrten.pdf
https://ag.scodi.net/direct/output/embeddedPartHtml/EmbeddedPart/_xb5Y0MWlEeWJi80s89zpuQ/1/de/1646243652227/408_104.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bvu/dokumente_2/bauen/baubewilligungen_1/bewilligungsablauf_1/strassenreklame_1/4_Richtlinie_Strassenreklamen_Mai_2021.pdf
https://www.kuenten.ch/public/upload/assets/348/BNO.pdf
https://www.kuenten.ch/public/upload/assets/349/bzp_rev_12_06_08_beschl.pdf
https://www.kuenten.ch/public/upload/assets/333/Gebuehrenreglement_Bausachen.pdf
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/471/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/1539/de

